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Angesichts der fortdauernden 
Bedrohung etwa durch terrori-
stische Gruppierungen aus Pa-

kistan hat das Kontrollbedürfnis der 
indischen Regierung einen realen Hin-
tergrund und ist grundsätzlich nach-
vollziehbar.2 Auch nach internationa-
lem Recht ist der Staat legitimiert, eine 
direkt auf die Einmischung in die In-
nen- und Außenpolitik zielende Unter-
stützung etwa in Form von Geldmit-
teln aus dem Ausland zu unterbinden. 
Allerdings unter eng umgrenzten Vo-
raussetzungen, denn die Erfahrung hat 
hinlänglich gezeigt, dass solche restrik-
tiven Regelungen zur Unterdrückung 
von missliebigem Dissens missbraucht 
werden. So sind in Indien entspre-
chende Bestimmungen in den Ab-
schnitten 5 und 9 FCRA in der Fas-
sung von 2010 strittig, in denen seit 
2010 solche Zuwendungen explizit un-
tersagt sind (mehr dazu nachfolgend).

Die Änderungen an der (seit 1976 be-
stehenden) FCRA-Gesetzgebung vom 
21. September 20203 lassen jedoch ei-
nen zweiten Beweggrund überdeutlich 
werden, der für die Regierungen in In-
dien – unabhängig von ihrer parteipo-
litischen Couleur – mindestens ebenso 
handlungsleitend gewesen ist. Die In-
fragestellung des Regierungshandelns 
durch zivilgesellschaftliche Organisa-
tionen war immer schon unerwünscht.4 
Ein Mittel, dies zu unterbinden, wa-

ren und sind Restriktionen bei inter-
nationalen Finanzzuwendungen, die 
kritische NGOs für ihre Recherchen 
und öffentlichen Verlautbarungen nut-
zen. Nicht wenige NGOs sind darauf 
angewiesen, weil ihre normalen Bud-
gets für personalintensive Recherchen 
nicht ausreichen.5 Letzteres trifft etwa 
auf Organisationen zu, die zu Men-
schenrechtssituationen vor Ort recher-
chieren, diese analysieren und in an-
waltschaftliches Handeln (advocacy) 
umsetzen. Indiens Regierungen reagie-
ren empfindlich auf Kritik insbesonde-
re in den Bereichen Wirtschafts- und 
Wachstumspolitik, Energie, Berg- und 
Ressourcenabbau, Landrechte, Infra-
struktur, internationaler Standards bei 
Genehmigungs- und Beteiligungsver-
fahren. In Besonderheit bei der aktu-
ellen BJP-geführten Unionsregierung 
kommen die Themen Religionsfrei-
heit und säkularer Verfassungsauftrag 
hinzu.6

In der 2010 veränderten Fassung des 
FCRA waren bereits eine Reihe von 
Kriterien und Begriffen eingefügt wor-
den, die die Zulässigkeit internationa-
ler Hilfsgelder davon abhängig mach-
ten, ob diese das wissenschaftliche, 
wirtschaftliche oder öffentliche Inte-
resse des Staates nachteilig beeinflus-
sen könnten (Abschnitt 12.4.f FCRA 
in der Fassung von 2010).7 Diese blei-
ben von den Änderungen 2020 un-

berührt und in Kraft.8 Diese begriff-
lichen Neufassungen waren seither 
schon kritisiert worden. Die Förderung 
der Kenntnis von Grundrechten, die 
Forderung nach Partizipation an poli-
tischen Entscheidungen, die Anfragen 
an die Rechenschaftspflicht der Regie-
rung und verantwortungsvolle Staats-
führung, die Interessenvertretung ge-
fährdeter Bevölkerungsgruppen oder 
Minderheiten berühren geradezu ihrer 
Natur nach politische und wirtschaft-
liche Interessen des Staates sowie die 
öffentliche Ordnung. Die Stichworte 
lassen erahnen, wie weit eine instru-
mentelle Anwendung des FCRA zur 
Verhinderung regierungskritischer 
Aktivitäten reichen kann.9

Hingegen hatten die Obersten Rich-
ter Indiens (Supreme Court) im März 
2020 entschieden, dass – unbeschadet 
spezifischer Details – legitim vorge-
brachter Dissens gegenüber der Regie-
rung nicht ausreicht, um einer Or-
ganisation ihr Recht auf den Erhalt 
ausländischer Geldmittel zu verweh-
ren. In der Rechtssache Indian Social 
Action Forum (INSAF) v. Union of In-
dia waren die Regelungen 3(v) und (vi) 
der Ausführungsverordnung (2011) zu 
ausländischen Finanzleistungen ver-
handelt worden.10 Das Verbot, direkt 
oder indirekt ausländische Hilfe mit 
Bezug zur aktiven Politik zu leisten, 
dürfe sich nicht auf ehrenamtlich täti-
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ge Organisationen erstrecken, die we-
der parteipolitisch noch politisch ak-
tiv seien. Ihnen könne der Zugang zu 
ausländischen Spenden nicht verwehrt 
werden. Der von Regierungsseite gel-
tend gemachte Bereich der „politischen 
Interessen“ sei hier unzulässig erweitert 
worden, befand das Gericht.11

Zum Hintergrund 

Der FCRA wurde 1976 eingeführt und 
im Jahr 2010 unter der damaligen Con-
gress-geführten Unionsregierung ver-
ändert. Eine der Änderungen betraf 
die Vorgabe, dass die NGOs ihre Re-
gistrierung nun alle fünf Jahre erneu-
ern mussten. Im Jahr 2015 wurde da-
bei rund 9000 von etwa 40.000 NGOs 
die Registrierung unter dem FCRA 
entzogen. Ohne Zweifel waren eini-
ge NGOs darunter, die ihre Tätigkeit 
eingestellt und sich nicht abgemel-
det hatten, also Karteileichen waren. 
Mit einem kritischen Ansatz agieren-
de NGOs sahen sich jedoch 2015 schon 
lang andauernden Prüfverfahren un-
terzogen, ob und inwieweit verfahrens-
rechtliche Fehler vorliegen könnten. In 
dieser Prüfzeit blieben die FCRA-Kon-
ten gesperrt.

Ergänzend sei angemerkt, dass seit 
dem Jahr 2013 das sogenannte Lok-
pal-Gesetz in Kraft ist, das Korrup-
tion eindämmen und mehr Transpa-
renz bei Geldtransfers gewährleisten 
soll. Die Vorgabe gilt auch für alle 
Vorstandsmitglieder von NGOs, so-
weit die NGOs ausländische Geld-
mittel von mehr als einer Million Ru-
pien (etwa 11.500 Euro) erhalten.12 So 
löblich die Bekämpfung der Korrup- 
tion ist, so strittig war und ist in Indien 
die durch das Gesetz vorgenommene 
Gleichstellung von NGO-Vorständen 
mit hochrangigen Beamt(inn)en und 
Regierungsmitgliedern, die per se ei-
ner anderen, ihrer öffentlichen Funk- 
tion geschuldeten Rechenschafts-
pflicht unterliegen sollten. Gleichzeitig 
bleiben ausgerechnet Parteifunktionäre 
unterhalb der Ebene von Vorsitzenden 
und politische Mandatsträger/-innen 
vom Lokpal-Gesetz ausgenommen. 

Hinzu kommt, dass laut dem Lokpal-
Gesetz NGO-Vorstände nicht nur ihre 
eigenen Einkommen sowie Vermögen 
offen legen müssen, sondern auch die 
ihrer Ehepartner/-innen und Kinder. 
Auch dagegen ließe sich grundsätzlich 
nichts einwenden, da NGOs nicht per 
se vor Korruption gefeit sind. Das ge-
setzlich gesäte Misstrauen befördert 
allerdings das Risiko, dass NGO-Vor-
stände ihr in der Regel ehrenamtliches 
Engagement einstellen und Expertise 
im zivilgesellschaftlichen Engagement 
verloren geht.13 Die Skepsis in Bezug 
auf die staatliche Weiterverwendung 
solch vertraulicher Daten kommt nicht 
von ungefähr. Die seit 2010 vorgese-
hene Ombudsstelle zwecks Überprü-
fung einer rechtskonformen Umset-
zung konnte erst im März 2019 nach 
jahrelangem, zähem Widerstand von 
Regierung und Parteien ihre Arbeit 
aufnehmen. Inwieweit die Befürch-
tungen auf missbräuchliche Verwen-
dung vertraulicher Daten eintreten, 
muss die Arbeit der Ombudsstelle noch 
zeigen. Die gesamte Tendenz zuneh-
mender Restriktionen gegen regie-
rungskritische Aktivitäten legt eine sol-
che Risikoeinschätzung jedoch nahe. 

Kritisiert wurden schon bisher vage 
gehaltene Formulierungen im FCRA, 
dass beispielsweise die übers Ausland 
finanzierten Tätigkeiten indischer 
NGOs nicht den „nationalen Inte-
ressen“ schaden oder gegen die „wirt-
schaftlichen Interessen“ des Staates 
oder gegen das „öffentliche Interesse“ 
verstoßen dürften. Die Befürchtungen, 
dass dadurch berechtigte Kritik am Re-
gierungshandeln und die Möglichkeit 
der NGOs, als wirksame Fürsprecher 
für den Schutz und die Förderung der 
Menschenrechte in Indien zu dienen, 
grundsätzlich zum Schweigen gebracht 
werden sollte, bestätigten sich quasi 
umgehend.

Greenpeace India legte 2012 zusam-
men mit der indischen NGO Kalpa-
vriksh mehrere Studien zum Kohleab-
bau in verschiedenen Bundesstaaten 
vor, die die Verletzung von Land- und 
Ressourcenrechten der lokalen Be-

völkerung dokumentierten.14 Auf der 
Grundlage solcher Studien erwirk-
ten die NGOs vorläufige Stopps des 
Kohleabbaus durch höhere Gerichtsin-
stanzen (High Court) etwa in Madh-
ya Pradesh. Menschenrechtsorganisa-
tionen wie People’s Watch berichteten 
über Rechts- und Verfahrensverlet-
zungen durch staatliche Institutionen 
vor einschlägigen UN-Organen zum 
Schutz der Menschenrechte.15 In bei-
den Beispielen, die durch eine Viel-
zahl anderer ergänzt werden könnten,16 
wurde Greenpeace und People’s Watch 
die Registrierung nach dem FCRA ent-
zogen, mit dem ausdrücklichem Hin-
weis, sie hätten die wirtschaftlichen 
Interessen und die (inter-) nationale 
Reputation Indiens schwer beschädigt. 
Die Konten für Auslandsgelder wur-
den gesperrt, mit denen Feldforschun-
gen oder Schulungsmaterialien zu den 
Rechten der lokalen Bevölkerungen fi-
nanziert worden waren.17

Internationale Aufmerksamkeit er-
weckte 2015 der Entzug der FCRA-
Registrierung für die Menschenrechts-
aktivistin Teesta Setalvad und ihre 
Organisation Sabrang Trust, die Pro-
jektgelder der US-Stiftung Ford Foun-
dation erhalten hatte.18 Die Ford Foun-
dation selbst geriet ins Visier indischer 
Behörden und wurde zeitweilig auf 
eine sogenannte „watch list“ gesetzt. Im 
selben Jahr protestierten Hunderte von 
indischen NGOs gegen die Gängelung 
durch die FCRA-Regelungen etwa in 
Form eines Offenen Briefs an Premier-
minister Narendra Modi, im Rahmen 
von Pressekonferenzen oder in Schrei-
ben an einschlägige Einrichtungen der 
Vereinten Nationen.19

Dort, bei den Vereinten Natio- 
nen, äußerte bereits 2012 die 
UN-Sonderberichterstatterin zu 
Menschenrechtsverteidiger(inne)n, 
Margaret Sekaggya, ihre Sorge über 
die Änderung des FCRA-Gesetzes von 
2010 und vermutete, staatliche Stellen 
könnten nun die FCRA-Regelungen 
gegen regierungskritische NGOs ver-
wenden. Eine ähnlich gehaltene Kritik 
wiederholten im Juni 2016 die dama-
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ligen UN-Sonderberichterstatter zu den 
Themen Menschenrechtsverteidiger/-
innen (Michel Forst), Versammlungs- 
und Vereinigungsfreiheit (Maina Kiai) 
sowie Meinungsfreiheit (David Kaye). 
Sie forderten die indische Regierung 
auf, das FCRA-Gesetz in seiner Form 
von 2010 aufzuheben.20

Maina Kiai schrieb eigens ein Gutach-
ten zum FCRA von 2010, demzufolge 
der Zugang zu Ressourcen, insbeson-
dere zu ausländischer Finanzierung, 
für zivilgesellschaftliche Organisati-
onen ein grundlegendes Recht im Rah-
men der Vereinigungsfreiheit nach Ar-
tikel 22 des Zivilpakts darstellt.21 Auch 
die FCRA-Ergänzung von 2020 steht 
nicht im Einklang mit den Grundsät-
zen und Normen einschlägiger völ-
kerrechtlicher Abkommen. Nicht zu-
letzt beinhaltet die im Dezember 
1998 verabschiedete UN-Erklärung 
zu den Rechten und Pflichten der 
Menschenrechtsverteidiger/-innen in 
Artikel 13 das Recht, „einzeln und in 

Gemeinschaft mit anderen, Ressour-
cen zu erbitten, zu empfangen und zu 
nutzen, um die Menschenrechte und 
Grundfreiheiten mit friedlichen Mit-
teln zu fördern und zu schützen.“22

Diese kritische Einschätzung spiegelte 
ebenso die mündlichen Stellungnah-
men von fünf diplomatischen Vertre-
tungen in Genf,23 die im Mai 2017 im 
Rahmen der institutionalisierten Län-
derprüfung des UN-Menschenrechts-
rates, Universal Periodic Review (UPR), 
der indischen Regierung empfahlen, 
den FCRA zu überprüfen und zu än-
dern.24 Die indische Regierung nahm 
die Empfehlungen nicht an, sondern 
antwortete mit „noted“.25 Aus dem 
politisch-diplomatischen Wörterbuch 
übersetzt bedeutete dies eine Absage.

Nach der Änderung des FCRA-Ge-
setzes im September 2020 wandte sich 
die UN-Hochkommissarin für Men-
schenrechte, Michelle Bachelet, an die 
indische Regierung, der Raum für die 
Verteidigung der Menschenrechte wer-
de immer enger: „Indien verfügt seit 
langem über eine starke Zivilgesell-
schaft, die bei der Menschenrechts-
verteidigung innerhalb des Landes und 
weltweit an vorderster Front steht. (…) 

Aber ich bin besorgt, dass vage defi-
nierte Gesetze zunehmend dazu be-
nutzt werden, diese Stimmen zu ersti-
cken“, so die Hochkommissarin am 20. 
Oktober 2020.26 Die Vorsitzende des 
Unterausschusses für Menschenrechte 
beim Europaparlament, María Arena, 
sprach in ihrer Presseerklärung vom 05. 
Oktober 2020 von einem Verfall des in-
dischen Rechtsstaates.27

Alle Genannten treibt die Befürchtung 
um, dass praktisch alle NGO-Aktivi-
täten in Indien dem Risiko ausgesetzt 
sind, als Verstoß gegen FCRA-Rege-
lungen bewertet zu werden, sobald sie 
regierungskritische Realitäten anzei-
gen und behandeln.

Neue FCRA-Regelungen

Am 21. September verabschiedete das 
nationale Parlament Lok Sabha (Unter-
haus) Änderungen am Gesetz zur An-
nahme und Nutzung ausländischer 
Gelder (Foreign Contribution (Regula-
tion) Amendment Act – FCRA). Nach-
folgend werden wesentliche Ände-
rungen im Vergleich zum FCRA in der 
Fassung von 2010 skizziert und ihre 
Folgen benannt.28 Die Ausführungs-
bestimmungen (rules) zur Gesetzesfas-

Teesta Setalvad, eine der 
Menschenrechtsaktivistinnen, die zum 
Schweigen gebracht werden soll.

Bild: Syed Shiyaz Mirza,  
wikimedia (CC BY-SA 4.0)
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sung von 2020 wurden im November 
2020 angepasst.29 Sie bestätigen den re-
striktiven Charakter des Gesetzes und 
reihen sich in die Logik der Rechts-
verordnungen der Jahre 201530 und 
201931 ein.

Eine weitreichende praktische Bedeu-
tung wird die Änderung im Abschnitt 
7 des FCRA (2020) beinhalten. Dem-
nach dürfen ausländische Geldmittel 
nur noch von denjenigen NGOs ver-
wendet werden, auf deren FCRA-Konto 
die Überweisung gutgeschrieben wird. 
Die frühere Praxis, Überweisungen an 
andere Organisationen weiterzuleiten, 
selbst wenn sie ebenfalls unter FCRA 
registriert sind, ist nicht mehr zuläs-
sig. Dies betrifft alle, die bisher soge-
nannte Cluster- und Netzwerkprojekte 
mit mehreren Organisationen und ei-
ner federführenden Agentur durchge-

führt haben. Die Überweisung ging 
an die federführende Stelle, die ent-
sprechende Kapazitäten zur Verwal-
tung aufgebaut und die vertragsgetreue 
Verwendung bei den Clusterpartnern 
überprüft hatte. Zukünftig müssen 
alle NGOs nicht nur eine Lizenz un-
ter FCRA beantragen, sondern jeweils 
eigene Verwaltungen aufbauen, soweit 
sie ausländische finanzielle Unterstüt-
zung benötigen.

In der Vergangenheit hatte sich ge-
zeigt, dass kleine Basisorganisationen 
ohne Unterstützung von erfahrenen 
federführenden Stellen nur selten die 
Anforderungen der Rechenschaftsle-
gung internationaler Geber erfüllen 
können, wie umgekehrt Geberorga-
nisationen aufgrund des erheblichen 
Verwaltungsaufwands ihre Förde-
rung nicht in zahlreiche kleine Koo-
perationen aufsplittern wollten. Es ist 
davon auszugehen, dass kleine lokale 
Basisorganisationen durch die neue 

Regelung die ausländische Unter-
stützung verlieren und in vielen Fäl-
len ihre Arbeit reduzieren oder ein-
stellen müssen. 

Die Änderung in Abschnitt 8 verrin-
gert die Möglichkeit, ausländische 
Zahlungen für Verwaltungskosten 
(einschließlich Personal) zu verwen-
den. Vormals war dies bis zu einem 
Anteil von 50 Prozent der Projektför-
derung möglich, zukünftig sind maxi-
mal 20 Prozent erlaubt. Die Regierung 
argumentiert, damit würden Transpa-
renz und Rechenschaftspflicht bei der 
Entgegennahme und Verwendung 
von ausländischen Beiträgen erhöht. 
Es wird sicher Fälle gegeben haben, 
in denen solche Gelder für die Bezah-
lung von Vorstandsmitgliedern oder 
Kurator(inn)en missbräuchlich ver-
wandt wurden. Viele NGOs deckten 
jedoch mit solchen Personalkosten die 
Ausgaben ab, die infolge von Projekt- 
und Programmdurchführungen anfie-

Greenpeace India in Aktion
Bild: Salvatore Barbera, flickr (CC BY-SA 2.0)
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len und ohne eine solche Mittelnutzung 
erst gar nicht zustande gekommen wä-
ren. Dies betrifft insbesondere – nicht 
zufällig – den personalintensiven Be-
reich der Lobby- und Advocacy-Tätig-
keiten. 

Zukünftig sind NGOs laut neuem Ab-
schnitt 12A verpflichtet, die Transak-
tionen ausländischer Geldflüsse über 
FCRA mit einer persönlichen Identifi-
kationsnummer (Aadhaar) auszustat-
ten und dabei die Daten aller Personen 
aufzuführen, die in der NGO haupt-
amtlich arbeiten oder im Vorstand 
sind. Dies ist allein aus Datenschutz-
gründen von erheblichem Belang.32 
Selbst im Ausland lebende Vorstands-
mitglieder müssen mit der Kopie des 
Reisepasses oder eines Ausweises für 
ausländische Staatsbürger aufgelistet 
werden. Es braucht nicht viel Fanta-
sie, um das Transparenzgebot mit Kon-
trolle und Offenlegung der Namen al-
ler Engagierten einer Organisation zu 
übersetzen, die angesichts des geschür-
ten Klimas gegen kritisches und un-
angepasstes Agieren Repressalien be-
fürchten müssen – wie beispielsweise 
die Verweigerung von Visa für im Aus-
land angesiedelte Mitglieder eines Vor-
stands oder eines Kuratoriums. 

Erschwert wird laut verändertem 
Abschnitt 3 zudem das Engage-
ment von Bediensteten des öffent-
lichen Dienstes in zivilgesellschaft-
lichen Organisationen, soweit sie 
Zuwendungen aus internationalen 
Finanzleistungen in Anspruch neh-
men. Stellten bislang Lehrer/-innen, 
Stadt- oder Landschaftsplaner/-in-
nen oder Verwaltungsbeamte und 
-beamtinnen ihre Expertise in einer 
NGO im Rahmen einer Vorstands- 
oder Kuratoriumsarbeit zur Verfü-
gung, ist dies so nicht mehr möglich. 
Abschnitt 3 spricht jetzt ausdrück-
lich von allen öffentlich Bediensteten 
(public servant), die keinerlei Nutzen 
aus der ausländischen Finanzhilfe zie-
hen dürfen. Zum Vergleich: eine ent-
sprechende Mitarbeit in Parteien oder 
Wirtschaftsverbänden unterliegt kei-
nen solchen Vorgaben.

Der geänderte Abschnitt 17 schreibt 
vor, dass alle unter FCRA registrier-
ten Organisationen ihr FCRA-Bank-
konto bei der Zweigstelle der Staats-
bank (State Bank of India – SBI) in 
Neu-Delhi eröffnen müssen und für 
die Übertragung bestehender Konten 
eine Übergangsfrist bis März 2021 ge-
währt bekommen. Bislang konnten 
FCRA-Konten bei unterschiedlichen 
Banken an verschiedenen Orten an-
gelegt werden. In der Praxis wird vor 
allem NGOs aus dem ländlichen Sek-
tor eine zusätzliche Bürde auferlegt, 
um ihre Konten in der Hauptstadt zu 
verwalten. Laut jüngsten Informatio- 
nen betroffener NGOs scheint zu-
mindest für die Neu-Registrierung 
im Frühjahr 2021 ein Konto bei ei-
ner SBI-Zweigstelle in einer Landes-
hauptstadt ausreichend.

Neu hinzugefügt wurde Abschnitt 
14A, der jeder Person (im Namen ei-
ner Organisation) mit einer FCRA-Re-
gistrierung die Möglichkeit einräumt, 
freiwillig auf die Registrierung zu ver-
zichten. In diesem Fall gehen allerdings 
alle Vermögenswerte, die im Kontext 
der ausländischen Unterstützung ge-
bildet wurden, an eine Behörde über, 
die über den Verbleib entscheidet. Zu-
vor hatten die NGOs dies im Rahmen 
ihrer Satzungen geregelt. Sollte die Be-
hörde den Eindruck gewonnen haben, 
die Aktivitäten seien unbotmäßig ge-
wesen, kann durch die Entscheidung 
über den Verbleib quasi eine Strafe ver-
hängt werden.

Als Restriktionen zu bewerten sind 
außerdem die Änderungen in den Ab-
schnitten 11, 13 und 16. Abschnitt 11 
erlaubt das Einfrieren überwiesener 
Gelder, wenn allein der Verdacht be-
steht, ein Verstoß gegen die FCRA-
Regelungen könnte vorliegen. Zuvor 
musste eine solche Annahme belegt 
und gegebenenfalls gerichtsfest sein. 
Abschnitt 13 verdoppelt den Zeitraum, 
in dem die FCRA-Registrierung und 
damit der Empfang ausländischer Fi-
nanzhilfen ausgesetzt werden kann, 
von 180 auf 360 Tage. Wurde bislang 
die Registrierung eher routinemäßig 

verlängert, weist jetzt die Änderung 
im Abschnitt 16 darauf hin, dass dies 
so nicht mehr vonstattengehen kann. 
Stattdessen soll der Verlängerungsan-
trag eingehend geprüft werden, sodass 
bei einschlägigen NGOs mit Nachfor-
schungen zu rechnen ist, die die Regis-
trierung verzögern.

Resümee

Die FCRA-Änderungen entspringen 
strategischen Überlegungen der Re-
gierung, die genau darauf zielen, Ar-
tikulations- und Partizipationsrechte 
regierungskritischer Organisationen 
von notwendigen externen Ressour-
cen fernzuhalten. Die Änderungen en-
gen die Tätigkeiten insbesondere der-
jenigen Organisationen weiter ein, die 
in Sachen Rechtsstaatlichkeit, Men-
schenrechte, Umwelt- und Sozialstan-
dards Lobby-Arbeit und anwaltschaft-
liche Interessenvertretung betreiben. 
Im Lichte des hindu-nationalistischen 
Diskurses, der keine externe Unterstüt-
zung duldet, wird es nicht ausbleiben, 
dass auch diejenigen Tätigkeiten als ge-
gen nationales Interesse gerichtet ein-
gestuft werden, die im Bereich Wohl-
tätigkeit anfallen.33

Nun hat sich die Zivilgesellschaft In-
diens immer schon durch ihre kreative 
Bewältigung schwieriger Situationen 
ausgezeichnet. Sie wird auf jeden Fall 
nichts unversucht lassen, die Demokra-
tisierung des Landes auf der Agenda 
zu halten. Dies ist alle Unterstützung 
– auch aus dem Ausland – wert. Ein 
Schweigen, Abducken oder Abwarten 
internationaler Akteure wäre an dieser 
Stelle das Verkehrteste für die größte 
Demokratie der Welt.

Zum Autor

Siehe Artikel auf Seite 17.

Endnoten
1 Zum Wortlaut des Foreign Countributi-

on (Regulation) Act (FCRA) in der Fassung 
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2 Zum Begründungskontext s. exemplarisch 

den Fall von NGOs aus Kaschmir, The Print 

vom 19. Juli 2019, Kashmir NGOs, Charities 
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